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Tätigkeit der Inklusionsbeauftragten für die Belange 

von Menschen mit Behinderungen

    Hauptsatzung des Landkreises Görlitz 

     aktuelle Fassung vom 05. September 2024, § 8 Absatz 3:

     Zur Wahrung der Belange der im Landkreis lebenden Menschen 

mit Behinderungen  bestellt der Kreistag einen hauptamtlichen 

Inklusionsbeauftragten für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen (inklusionsbeauftragter).
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Freistaat Sachsen Landkreis Görlitz

Anzahl 

schwerbehinderte 

Menschen (GdB ab 50)

306.845 22.995

% der Bevölkerung 7,57 9,35

unter 15 Jahre      8.200 600

15 – 25  Jahre 8.235 665

25 – 45  Jahre 28.560 2.055

45 – 60  Jahre 50.145 3.765

60 – 65  Jahre 36.100 2.990

65  Jahre und älter 175.605 12.915
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Menschen mit einer Schwerbehinderung Freistaat  Sachsen

und im Landkreis Görlitz
Quelle: Statistisches Landesamt Freistaat Sachsen, Statistischer Bericht „Schwerbehinderte 

Menschen im Freistaat Sachsen“, 31.12.2023
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       Behinderungen
• Motorische Behinderungen/Beeinträchtigungen

       Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen, Funktionseinschränkungen von

       Gliedmaßen, Funktionseinschränkungen der Wirbelsäule und des Rumpfes,

       Deformierung des Brustkorbes, Kleinwuchs, Lähmungen, Muskelschwäche,

       Querschnittslähmung …

• Sinnesbehinderung

       Blindheit, Sehbehinderungen, Gehörlosigkeit/Taubheit, Schwerhörigkeit, Taubblindheit, ...

• Sprach-/Sprechstörungen

• Psychische / seelische Behinderung 

• Suchterkrankungen

• Lernbehinderungen

• kognitive, geistige Behinderung

• Beeinträchtigungen der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen

•   Erkrankungen führen oft zu Behinderungen / Beeinträchtigungen

       Diabetes mellitus, Parkinson, Multiple Sklerose, Maligne Tumore, Herz-Kreislauf- 

       Erkrankungen, Aphasie, Rheumatische Erkrankungen, Chronische Darmstörungen 

       z.B. Colitis ulcerosa,  Morbus Crohn 

• gesundheitliche Folgen nach Schlaganfall, Herzinfarkt …

• Mehrfachbehinderungen, Schwerstmehrfachbehinderungen

•  . . . nicht abschließend !

  → sichtbare / unsichtbare Behinderungen 

 → Bewegen – Sehen – Hören- Verstehen – Empfinden 
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Lebensbereiche

 Besondere Belange von Menschen mit Behinderungen 

  zur Verwirklichung einer gleichberechtigten und selbstbestimmten 

 Teilhabe in allen Lebensbereichen (?)

Mensch 

Bildung 

Rechtsstatus

Soziale Einbindug  
Kulturelle Teilhabe  
Sport, Religion …

Wohnen

Partizipation

Materielle
 Ressourcen

Reisen

Versorgung

Erwerbstätigkeit

Mobilität

Gesundheit
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Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen:

DIN 18040-1:2010-10  Öffentlich zugängliche Gebäude

DIN 18040-2:2011-09  Wohnungen

                                     Besonderheit: Unterscheidung innerhalb der Wohnung in 

                                                            barrierefrei und barrierefrei R

DIN 18040-3:2014-12  Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum

mit Begleit – und Verweisnormen

z.B. DIN 32975:2009-12    Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum

                                            zur barrierefreien Nutzung

       DIN 32984: 2023-04    Bodenindikatoren im öffentlichen Raum

Die Normen berücksichtigen insbesondere die Bedürfnisse von Menschen mit sensorischen 

Einschränkungen wie Sehbehinderung, Blindheit, Hörbehinderung (gehörlose, ertaubte und 

schwerhörige Menschen) oder motorischen Einschränkungen mit und ohne Hilfsmittel 

(Mobilitätshilfen, Rollstühle). 

Auch für andere  Personengruppen, wie z.B. groß- oder kleinwüchsige Personen, Personen 

mit kognitiven Einschränkungen, ältere Menschen, Kinder sowie Personen mit Kinderwagen 

oder Gepäck, führen einige Anforderungen in den Normen zu Nutzungserleichterungen.
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Bitte nicht so … !
1. Bild: Unebene Oberflächengestaltung vor einem

    barrierefreien WC

2. Bild: Wegegestaltung auf einem Friedhof mit hoher

    Einfassung 
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Mobilitätstraining im ÖPNV für Menschen mit 

Mobilitätseinschränkungen am 16.09.2025



Broschüre Wohnen ohne Barrieren im Landkreis Görlitz 

1. Auflage 2021
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Deckblatt und Blick in die Broschüre
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Sächsische Kommunalpauschalenverordnung (SächsKommPauschVO)
§ 5 „Zuwendungen im Bereich der Teilhabe von Menschen mit

         Behinderungen“ 

Gefördert werden

1. Maßnahmen der kommunalen Beauftragten und der Beiräte für Menschen mit 

    Behinderungen, mit Ausnahme von deren laufenden Personal- und Sachaus- 

    gaben,

2. die Erstellung und Evaluierung kommunaler Aktionspläne zur Umsetzung der

    UN-Behindertenrechtskonvention,

3. Maßnahmen zur Verbesserung der politischen Teilhabe auf kommunaler oder

    örtlicher Ebene,

4. Maßnahmen zur Verbesserung des inklusiven Gemeinwesens und

5. kommunale Maßnahmen zur Steigerung der Mobilität.

    Von der Förderung ausgeschlossen sind Baumaßnahmen, der Erwerb von

     unbeweglichen Sachen und der Erwerb von Fahrzeugen.



Sächsische KommunalPauschalen Verordnung

§ 5  „Zuwendungen im Bereich der Teilhabe von  

          Menschen mit Behinderungen“

Absatz 2, Satz 1: 

Die Zuwendung setzt voraus, dass die zu fördernden Maßnahmen im Sinne der 
Zweckbestimmung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 des Sächsischen 

Inklusionsgesetzes vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542), in der jeweils 

geltenden Fassung, erfolgen.

Ziel der Förderung ist es, die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe 

von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft auf der kommunalen 

Ebene zu unterstützen und durch geeignete Maßnahmen zu verbessern. 

➢ Zuwendung an Landkreise und kreisfreie Städte 

➢ Zweckgebunden

➢ Weitergabe von Fördermitteln an Dritte in öffentlich-rechtlicher Form



Lieblingsplätze für alle

Wer wird gefördert - Eigentümer bzw. Mieter / Pächter öffentlicher,   

    zugänglicher Einrichtungen / Gebäude

Was wird gefördert - Abbau von bestehenden Barrieren im Rahmen 

öffentlich, zugänglicher Gebäude und Einrichtungen

- Abbau von bestehenden Barrieren bei ambulanten Arzt- 

und Zahnarztpraxen

Fördersatz - bis zu 100 %

- max. Zuwendung: 25.000 €

Voraussetzungen - kleine Investitionen bis ca. 25.000 €

- öffentlich, zugängliche Einrichtungen

- keine kommunalen Gebäude (Ausnahme: freiwillige 

Aufgaben)

- Zustimmung des Eigentümers über die Dauer der 

Zweckbindungsfrist bei Mieter/Pächter

Beispiele - Barrierefreie Zugänge (Rampen, Plattformlifte, 

elektronische Türen) 

- barrierefreie Sanitäranlagen

- Höranlagen (induktive Hörschleifen),

- taktile Leitsysteme, Tastmodelle, …

Antragsfrist -   meist 4. Quartal 

- Informationen unter lieblingsplätze.landkreis.gr

Kontakt Bewilligungsbehörde:

 03581 663 3336

 lieblingsplaetze@kreis-gr.de

Kontakt Inklusionsbeauftragte:

 03581 663 9008

 elvira.mirle@kreis-gr.de



Rückblick 2014 – 2024:

➢ 179 umgesetzte Maßnahmen

➢ ausgezahlte Fördermittel im Landkreis 

Görlitz: ca 2,9 Millionen Euro

➢ Jährlich steigendes Budget aufgrund 

steigender Anzahl von Menschen mit 

Behinderungen

➢ 2025: 315.600,00 Euro

Investitionsprogramm 

„Barrierefreies Bauen – Lieblingsplätze für alle“



Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen „Lieblingsplätze für 

alle“ 2024: Barrierefreier Zugang Altes Gemeindeamt
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Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen 

„Lieblingsplätze für alle“ 2024: 

Barrierefreier Sanitärraum Ev. Gemeindehaus Reichwalde

Taktiles Modell der Klosteranlage St.Marienthal (Ostritz)
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Fachtag „Kultur für alle! Kulturelle Teilhabe grenzüberschreitend 

umsetzen“ am 30.09.2025 in der RABRYKA (Görlitz)
Foto: E. Mirle
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Aus: Ausstellung WERT_voll, Heilig-Geist-Kirche Löbau

Ev. –Luth. Kirchenbezirk Löbau-Zittau

 Texte von Rosalie Renner
https://rosalie-renner.jimdofree.com/

https://rosalie-renner.jimdofree.com/
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Vielen Dank 

 für Ihre Aufmerksamkeit.
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